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Die Revision des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Landessozialgerichts Bremen vom
27. Juni 2000 wird zurÃ¼ckgewiesen. Kosten des Revisionsverfahrens sind nicht zu
erstatten.

GrÃ¼nde:

I

Der KlÃ¤ger, ein als Vertragsarzt zugelassener Frauenarzt, nimmt in seiner Praxis
SchwangerschaftsabbrÃ¼che aufgrund sozialer Indikation iS des Â§ 218a Abs 1
Strafgesetzbuch (StGB) vor. Die entsprechenden Eingriffe sind im Unterschied zu
den nicht rechtswidrigen SchwangerschaftsabbrÃ¼chen wegen medizinischer oder
kriminologischer Indikation iS von Â§ 218a Abs 2 und 3 StGB keine Leistungen der
gesetzlichen Krankenversicherung und mÃ¼ssen im Regelfall von den betreffenden
Patientinnen selbst bezahlt werden. Frauen, deren Einkommen bestimmte Grenzen
nicht Ã¼berschreitet, erhalten jedoch nach dem Gesetz zur Hilfe fÃ¼r Frauen bei
SchwangerschaftsabbrÃ¼chen in besonderen FÃ¤llen (SchwHG), verkÃ¼ndet als
Art 5 Schwangeren- und FamilienhilfeÃ¤nderungsgesetz (SFHÃ�ndG) vom 21.
August 1995 (BGBl I 1050), die notwendigen Leistungen als Sachleistungen von
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ihrer Krankenkasse, der die Kosten vom jeweiligen Bundesland aus Ã¶ffentlichen
Mitteln erstattet werden.

FÃ¼r einen im August 1998 bei der Versicherten B. vorgenommenen
Schwangerschaftsabbruch stellte der KlÃ¤ger der beklagten Ortskrankenkasse
einen nach der GebÃ¼hrenordnung fÃ¼r Ã�rzte (GOÃ�) ermittelten Betrag von
743,49 DM in Rechnung. Diese lehnte die Bezahlung mit der BegrÃ¼ndung ab, die
Leistungen kÃ¶nnten nur nach den GebÃ¼hrenansÃ¤tzen des Einheitlichen
BewertungsmaÃ�stabs fÃ¼r vertragsÃ¤rztliche Leistungen (EBM-Ã�) abgerechnet
werden.

Die vom KlÃ¤ger erhobene Leistungs- und Feststellungsklage hatte in den
Vorinstanzen keinen Erfolg. Das Landessozialgericht (LSG) hat die
Feststellungsklage neben der Leistungsklage als zulÃ¤ssig angesehen, weil der
KlÃ¤ger eine Vielzahl vergleichbarer AbrechnungsfÃ¤lle auch mit anderen
Krankenkassen habe. In der Sache bestehe aber kein Anspruch auf VergÃ¼tung
nach der GOÃ�. Nach Â§ 3 Abs 3 Satz 2 SchwHG erhalte der Arzt fÃ¼r eine straffreie
Abtreibung aufgrund sozialer Indikation dieselbe VergÃ¼tung, welche die
Krankenkasse fÃ¼r ihre Mitglieder bei einem nicht rechtswidrigen Abbruch als
Versicherungsleistung zahle. Ã�rztliche Sachleistungen nach dem FÃ¼nften Buch
Sozialgesetzbuch (SGB V) wÃ¼rden aber nicht nach der GOÃ�, sondern nach dem
EBM-Ã� abgerechnet. Der KlÃ¤ger werde auch nicht dadurch benachteiligt, daÃ� im
Lande Bremen durch den Senator fÃ¼r Arbeit, Jugend und Soziales fÃ¼r die
VergÃ¼tung der Leistungen nach dem SchwHG ein aus den Punktwerten der
verschiedenen Krankenkassen gebildeter, auf 0,08 DM gerundeter
Durchschnittspunktwert festgelegt worden sei. Dadurch werde sichergestellt, daÃ�
der Arzt fÃ¼r alle Berechtigten unabhÃ¤ngig von der KassenzugehÃ¶rigkeit eine
einheitliche VergÃ¼tung erhalte.

Mit der Revision rÃ¼gt der KlÃ¤ger die Verletzung des Â§ 3 Abs 3 Satz 2 SchwHG.
Der EBM-Ã� sei dort als Berechnungsgrundlage nicht genannt und kÃ¶nne fÃ¼r
Leistungen, die nicht Gegenstand der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung seien, auch
nicht gelten. Mangels abweichender Bestimmung bleibe es bei dem Grundsatz des
Â§ 1 Abs 1 GOÃ�, daÃ� sich die VergÃ¼tung fÃ¼r die beruflichen Leistungen der
Ã�rzte ausschlieÃ�lich nach dieser Verordnung richte. FÃ¼r die in Rede stehenden
Leistungen nach dem SchwHG werde dies durch die Regelungen in Â§ 5a und Â§ 11
GOÃ� bestÃ¤tigt. Folge man dem nicht, mÃ¼sse fÃ¼r die dann nach dem EBM-Ã�
zu berechnenden Leistungen zumindest ein fester Ausgangspunktwert von 0,10 DM
gelten, wie er der Bewertung der EBM-Ziffern zugrunde liege. Nachdem die
Ã¤rztlichen Leistungen bei einem Schwangerschaftsabbruch aufgrund sozialer
Indikation keine Versicherungsleistungen und die dafÃ¼r gezahlten Honorare nicht
Bestandteil der GesamtvergÃ¼tung seien, brauche der Arzt PunktwerteinbuÃ�en,
wie sie sich bei der vertragsÃ¤rztlichen Honorarverteilung durch Budgets,
Mengenausweitungen oder VerwaltungskostenabzÃ¼ge ergÃ¤ben, nicht
hinzunehmen. Die Praxis, den Punktwert einseitig durch den KostentrÃ¤ger
festlegen zu lassen, sei rechtswidrig.

Der KlÃ¤ger beantragt,
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1. das Urteil des Landessozialgerichts Bremen vom 27. Juni 2000 sowie den
Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Bremen vom 3. Mai 1999 aufzuheben und die
Beklagte zu verurteilen, an den KlÃ¤ger 743,49 DM fÃ¼r einen
Schwangerschaftsabbruch gemÃ¤Ã� der Liquidation vom 31. August 1998 nebst 4
% Zinsen seit RechtshÃ¤ngigkeit zu erstatten,

2. festzustellen, daÃ� die Beklagte verpflichtet ist, dem KlÃ¤ger die Kosten fÃ¼r
Ã¤rztliche Leistungen bei straffreien Abtreibungen iS von Â§ 218a Abs 1 StGB
gemÃ¤Ã� den Vorschriften der GOÃ� zu erstatten.

hilfsweise,

festzustellen, daÃ� die Beklagte verpflichtet ist, dem KlÃ¤ger die Kosten fÃ¼r
Ã¤rztliche Leistungen bei straffreien Abtreibungen iS von Â§ 218a Abs 1 StGB
gemÃ¤Ã� den Regelungen des Einheitlichen BewertungsmaÃ�stabes unter
Zugrundelegung eines festen Punktwertes von 0,10 DM zu erstatten.

Die Beklagte beantragt,

die Revision zurÃ¼ckzuweisen.

Sie sieht in dem erstmals in der Revisionsinstanz gestellten Hilfsantrag eine
unzulÃ¤ssige KlageÃ¤nderung. Das angefochtene Urteil hÃ¤lt sie fÃ¼r zutreffend.

Das beigeladene Land Bremen hat keinen Antrag gestellt.

II

Die Revision des KlÃ¤gers ist nicht begrÃ¼ndet.

Das LSG hat zu Recht entschieden, daÃ� die aufgrund des SchwHG erbrachten
Ã¤rztlichen Leistungen nicht nach der GOÃ�, sondern auf Basis des EBM-Ã�
abzurechnen und zu vergÃ¼ten sind.

In der Beurteilung der prozessualen Rechtslage vermag der Senat dem
Berufungsgericht allerdings nicht in allen Punkten zu folgen. Die gestellten
KlageantrÃ¤ge beziehen sich zum einen auf den konkreten Behandlungsfall der
Versicherten B., bei der der KlÃ¤ger im August 1998 einen
Schwangerschaftsabbruch vorgenommen hat. Die deswegen erhobene
Zahlungsklage ist zulÃ¤ssig, nachdem die Beklagte sich geweigert hat, die nach der
GOÃ� berechnete VergÃ¼tung zu bezahlen, und ein Verwaltungsakt hierÃ¼ber
nicht zu ergehen hatte (Â§ 54 Abs 5 Sozialgerichtsgesetz â�� SGG). Insoweit
zulÃ¤ssig ist auch der erstmals im Revisionsverfahren gestellte Hilfsantrag, mit dem
sinngemÃ¤Ã� erreicht werden soll, daÃ� im Falle der Anwendbarkeit des EBM-Ã� ein
Punktwert von 10 Pfennigen (anstelle der von der Beklagten lediglich
zugestandenen 8 Pfennige) der Berechnung der VergÃ¼tung zugrunde gelegt wird.
Der Eventualantrag beinhaltet entgegen der Auffassung der Beklagten keine im
Revisionsverfahren gemÃ¤Ã� Â§ 168 SGG unzulÃ¤ssige KlageÃ¤nderung, da der
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Klagegrund erhalten bleibt und lediglich der erhobene Anspruch hilfsweise auf eine
andere Berechnungsgrundlage gestÃ¼tzt wird (Â§ 99 Abs 3 Nr 1 und 2 SGG).

DemgegenÃ¼ber ist die Klage unzulÃ¤ssig, soweit mit ihr allgemein und losgelÃ¶st
vom konkreten Fall die Feststellung begehrt wird, daÃ� die Beklagte verpflichtet sei,
die Ã¤rztlichen Leistungen bei straffreien Abtreibungen nach den SÃ¤tzen der GOÃ�
bzw hilfsweise nach dem EBM-Ã� mit einem hÃ¶heren Punktwert zu vergÃ¼ten.
Zwar geht es bei diesem Begehren um die Feststellung des Bestehens eines
RechtsverhÃ¤ltnisses iS des Â§ 55 Abs 1 Nr 1 SGG, nÃ¤mlich die KlÃ¤rung von
Rechtsbeziehungen zwischen dem KlÃ¤ger und der Beklagten, die sich aus der
Anwendung des SchwHG auf konkrete Lebenssachverhalte ergeben. DafÃ¼r reicht
es aus, daÃ� der KlÃ¤ger Klarheit darÃ¼ber erhalten will, auf welche VergÃ¼tung
er sich bei Leistungen im Rahmen seiner laufenden PraxisfÃ¼hrung einstellen kann
(vgl BSGE 78, 98, 104 = SozR 3-2500 Â§ 87 Nr 12 S 39; BSG SozR 3-2500 Â§ 125 Nr
6 S 17). Indessen fehlt das nach Â§ 55 Abs 1 SGG erforderliche berechtigte
Interesse an einer alsbaldigen Feststellung, nachdem diese Frage bereits durch die
Entscheidung Ã¼ber die erhobene Leistungsklage beantwortet wird. Zwar wird
damit das streitige RechtsverhÃ¤ltnis nur fÃ¼r den konkreten Behandlungsfall
rechtskrÃ¤ftig geklÃ¤rt. Faktisch bewirkt die Verurteilung zur Leistung wegen der
von der Beklagten als KÃ¶rperschaft des Ã¶ffentlichen Rechts zu erwartenden
Rechtstreue jedoch eine Ã¼ber den Einzelfall hinausreichende Bindung.
Dementsprechend hat das Bundessozialgericht (BSG) schon bisher in
vergleichbaren FÃ¤llen ein gesondertes Feststellungsinteresse verneint (BSGE 56,
255, 256 = SozR 1500 Â§ 55 Nr 23; BSGE 78, 98, 104 = SozR 3-2500 Â§ 87 Nr 12 S
41 f). Da auch ein Feststellungsurteil nur zwischen den Beteiligten des Prozesses
wirken wÃ¼rde, ist mit dem Hinweis des KlÃ¤gers auf gleichartige Streitigkeiten mit
anderen Krankenkassen ein Feststellungsinteresse ebenfalls nicht zu begrÃ¼nden.

In der Sache selbst halten die AusfÃ¼hrungen des Berufungsgerichts den Angriffen
der Revision stand.

Die Berechnung der VergÃ¼tung fÃ¼r die bei einem straffreien
Schwangerschaftsabbruch aufgrund sozialer Indikation zu Lasten der Krankenkasse
nach dem SchwHG erbrachten Ã¤rztlichen Leistungen ist in Â§ 3 Abs 3 Satz 2
SchwHG ausdrÃ¼cklich geregelt. Da somit eine "anderweitige bundesgesetzliche
Regelung" iS des Â§ 1 Abs 1 GOÃ� vorliegt, findet die GOÃ� jedenfalls unmittelbar
keine Anwendung. Etwas anderes ergibt sich entgegen der Ansicht der Revision
nicht aus Â§ 5a und aus Â§ 11 GOÃ�. Beide Vorschriften treffen keine Aussage zur
Anwendbarkeit der GOÃ�, sondern setzen diese voraus und regeln fÃ¼r den
jeweiligen Fall, nach welchen SÃ¤tzen des GebÃ¼hrenverzeichnisses die
GebÃ¼hren fÃ¼r die Ã¤rztlichen Leistungen zu berechnen sind.

Nach Â§ 3 Abs 3 Satz 2 SchwHG hat der Arzt Anspruch auf die VergÃ¼tung, welche
die Krankenkasse fÃ¼r ihre Mitglieder bei einem nicht rechtswidrigen
Schwangerschaftsabbruch fÃ¼r Leistungen nach diesem Gesetz zahlt. Nicht
rechtswidrige SchwangerschaftsabbrÃ¼che aufgrund medizinischer oder
kriminologischer Indikation sind nach Â§ 24b Abs 1 Satz 1 SGB V Leistungen der
gesetzlichen Krankenversicherung und bei ambulanter Vornahme durch einen

                               4 / 8

https://dejure.org/gesetze/SGG/99.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/55.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2078,%2098
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=SozR%203-2500%20§%2087%20Nr%2012
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=SozR%203-2500%20§%20125%20Nr%206
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=SozR%203-2500%20§%20125%20Nr%206
https://dejure.org/gesetze/SGG/55.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2056,%20255
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2056,%20255
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=SozR%201500%20§%2055%20Nr%2023
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2078,%2098
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=SozR%203-2500%20§%2087%20Nr%2012
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/24b.html


 

Vertragsarzt in einer Einrichtung iS des Â§ 13 Abs 1 des
Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) idF des Art 1 Nr 7 SFHÃ�ndG
Gegenstand der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung (Â§ 73 Abs 2 Nr 11 SGB V). Ihre
Abrechnung erfolgt auf der Grundlage des EBM-Ã�, wobei sich die HÃ¶he der
VergÃ¼tung aus der Multiplikation der fÃ¼r die einzelnen Leistungen
ausgewiesenen Punktzahlen mit dem nach dem HonorarverteilungsmaÃ�stab der
KassenÃ¤rztlichen Vereinigung (KÃ�V) maÃ�gebenden Punktwert ergibt. LÃ¤Ã�t die
Versicherte die Abtreibung in einer nicht an der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung
teilnehmenden Einrichtung vornehmen, mit der die KÃ�V gemÃ¤Ã� Â§ 75 Abs 9 SGB
V einen Vertrag Ã¼ber die ambulante Erbringung der in Â§ 24b SGB V
aufgefÃ¼hrten Ã¤rztlichen Leistungen geschlossen hat, erfolgt die VergÃ¼tung
auÃ�erhalb des VerteilungsmaÃ�stabs nach vertraglich vereinbarten SÃ¤tzen.
Dagegen kann nach der GOÃ� nur abgerechnet werden, wenn die Patientin privat
versichert ist oder aus anderen GrÃ¼nden eine privatÃ¤rztliche Behandlung
begehrt. Bei einem rechtmÃ¤Ã�igen Schwangerschaftsabbruch hÃ¤tte der KlÃ¤ger
nach diesen Regeln im konkreten Fall Anspruch auf eine unter Zugrundelegung des
EBM-Ã� berechnete vertragsÃ¤rztliche VergÃ¼tung gegen seine KÃ�V.
Dementsprechend bemiÃ�t sich auch die VergÃ¼tung fÃ¼r die hier in Rede
stehenden Leistungen aufgrund des SchwHG nach den fÃ¼r vertragsÃ¤rztliche
Leistungen geltenden Regeln.

Der Einwand, dies kÃ¶nne nicht gemeint sein, weil der Vertragsarzt bei einem
rechtmÃ¤Ã�igen, im Rahmen der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung vorgenommenen
Abbruch der Schwangerschaft seine VergÃ¼tung nicht, wie vom Gesetz
vorausgesetzt, von der Krankenkasse, sondern von der KÃ�V erhalte, ist nicht
stichhaltig. Die Formulierung in Â§ 3 Abs 3 Satz 2 SchwHG bezieht sich ersichtlich
nicht auf den Zahlungsweg, sondern auf die Eigenschaft der Krankenkasse als
KostentrÃ¤ger der Behandlung. Das folgt schon daraus, daÃ� die Krankenkasse
Ã¼blicherweise keine einzelnen vertragsÃ¤rztlichen Leistungen vergÃ¼tet. Zwar
kann die GesamtvergÃ¼tung, die sie zur Abgeltung der von ihren Mitgliedern in
Anspruch genommenen Sachleistungen an die KÃ�V entrichtet, nach Â§ 85 Abs 2
SGB V auch auf der Grundlage des BewertungsmaÃ�stabs nach Einzelleistungen
berechnet werden; in der Zeit vom 1. Juli 1997 bis zum 31. Dezember 1998, in der
die hier streitigen Leistungen erbracht wurden, war diese Berechnungsweise vom
Gesetz sogar als Regelmethode vorgesehen (vgl Â§ 85 Abs 2 Satz 2 und Satz 9 SGB
V idF des Zweiten GKV-Neuordnungsgesetzes vom 23. Juni 1997 â�� BGBl I 1520).
In der Praxis dominieren jedoch pauschalierende VergÃ¼tungssysteme, wie sie in 
Â§ 85 Abs 2 SGB V als Alternative vorgesehen sind. Bei einer nach Kopf- oder
Fallpauschalen berechneten oder in anderer Weise anhand von Durchschnittswerten
ermittelten GesamtvergÃ¼tung bezahlt die Kasse keine einzelnen
individualisierbaren Leistungen; der Honoraranspruch des Arztes fÃ¼r die konkrete
Behandlung ergibt sich erst im Zuge der Verteilung der GesamtvergÃ¼tung durch
die KÃ�V, die ihrerseits unter Zugrundelegung von Art und Umfang der erbrachten
Leistungen, also im wesentlichen auf der Grundlage des EBM-Ã�, zu erfolgen hat (Â§
85 Abs 4 Satz 3 SGB V). Der auf diese Weise ermittelte Betrag ist iS des Â§ 3 Abs 3
Satz 2 SchwHG "die VergÃ¼tung, welche die Krankenkasse fÃ¼r ihr Mitglied zahlt".

Die vom KlÃ¤ger geforderte Abrechnung nach der GOÃ� wÃ¼rde nicht nur dem
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Wortlaut, sondern auch den Zielen des SchwHG widersprechen. Das Gesetz soll
verhindern, daÃ� Frauen durch die Kosten eines straffreien
Schwangerschaftsabbruchs nach der BeratungslÃ¶sung (Â§ 218 Abs 1, Â§ 219 StGB
iVm Â§Â§ 5 bis 7 SchKG) in eine finanzielle Notlage geraten und dadurch der
Gesundheitsschutz der Schwangeren in Frage gestellt wird. Es sieht deshalb fÃ¼r
Frauen, denen die Aufbringung der fÃ¼r den Eingriff notwendigen Mittel nicht
zumutbar ist, eine der Sozialhilfe vergleichbare UnterstÃ¼tzung aus Ã¶ffentlichen
Kassen vor. Um eine gespaltene ZustÃ¤ndigkeit und daraus resultierende
Erschwernisse fÃ¼r die Schwangere zu vermeiden, werden die von der
Leistungspflicht der Krankenversicherung gemÃ¤Ã� Â§ 24b Abs 4 SGB V
ausgenommenen Leistungen in gleicher Weise wie die gemÃ¤Ã� Â§ 24b Abs 3 SGB
V zum Leistungsumfang gehÃ¶renden Ã¤rztlichen MaÃ�nahmen von der
Krankenkasse als Sachleistungen zur VerfÃ¼gung gestellt, mit dem einzigen
Unterschied, daÃ� die LeistungsgewÃ¤hrung insoweit im Auftrag und fÃ¼r
Rechnung des jeweiligen Bundeslandes erfolgt. Durch die Regelungen zur
ZustÃ¤ndigkeit und zum Verfahren in Â§ 3 SchwHG wird dieses Konzept ergÃ¤nzt
und eine einheitliche Abwicklung des Leistungsgeschehens durch die gesetzlichen
Krankenkassen fÃ¼r alle bei SchwangerschaftsabbrÃ¼chen notwendig werdenden
MaÃ�nahmen angestrebt, einerlei ob Versicherungsleistungen oder Hilfeleistungen
nach dem SchwHG betroffen sind (vgl HÃ¶fler in: Kasseler Kommentar zum
Sozialversicherungsrecht, Stand: MÃ¤rz 2001, Â§ 24b Anh SGB V, Â§ 3 RdNr 1).
Auch von daher ist nicht zweifelhaft, daÃ� die Ã¤rztlichen Leistungen in den FÃ¤llen
des Â§ 1 Abs 1 SchwHG nach den KostensÃ¤tzen der gesetzlichen
Krankenversicherung abzurechnen sind.

Ohne Erfolg verweist die Revision auf den vertraglichen Charakter des EBM-Ã� und
seine ausschlieÃ�liche Funktion als Bewertungsverzeichnis fÃ¼r vertragsÃ¤rztliche
Leistungen. DaÃ� straffreie Abtreibungen iS des Â§ 218 Abs 1 StGB keine
Leistungen der Krankenversicherung sind, hindert den Gesetzgeber nicht, sie fÃ¼r
den begrenzten Zweck der Schwangerenhilfe den vertraglich vereinbarten
VergÃ¼tungsgrundsÃ¤tzen des Kassenarztrechts zu unterstellen. Der Arzt, der sich
zur Vornahme von SchwangerschaftsabbrÃ¼chen aufgrund sozialer Indikation
bereit erklÃ¤rt hat, wird damit zwar, soweit es den Kreis der nach Â§ 1 Abs 1
SchwHG hilfeberechtigten Frauen betrifft, in seiner Honorargestaltung beschrÃ¤nkt
und auf eine deutlich unter den SÃ¤tzen der GOÃ� liegende VergÃ¼tung festgelegt.
Doch sind derartige EinbuÃ�en, die ihm das Gesetz als Beitrag zur ErfÃ¼llung einer
Ã¶ffentlichen Aufgabe abverlangt, als Regelungen der BerufsausÃ¼bung
grundsÃ¤tzlich zulÃ¤ssig, wenn sie wie hier auf vernÃ¼nftigen ErwÃ¤gungen des
Gemeinwohls beruhen und nicht unverhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig sind (vgl fÃ¼r den Ã¤hnlich
gelagerten Fall der Einbeziehung externer Leistungserbringer in das
Sachleistungssystem der Krankenversicherung bei Notfallbehandlungen: BSGE 71,
117, 118 f = SozR 3-2500 Â§ 120 Nr 2 S 12 f mwN; Senatsurteil vom 9. Oktober
2001 â�� B 1 KR 6/01 R, zur VerÃ¶ffentlichung in BSGE und SozR vorgesehen). Das
gilt um so mehr, als der Vertragsarzt â�� anders als bei den Kassenleistungen
gemÃ¤Ã� Â§ 24b SGB V â�� bei den SchwangerschaftsabbrÃ¼chen aufgrund
sozialer Indikation nicht zur Ã�bernahme der Behandlung verpflichtet ist, sondern
gemÃ¤Ã� Â§ 3 Abs 3 Satz 1 SchwHG frei entscheiden kann, ob er bereit ist,
derartige Eingriffe zu den ihm bekannten wirtschaftlichen Bedingungen
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durchzufÃ¼hren.

Mit seinem Hilfsantrag kann der KlÃ¤ger ebenfalls nicht durchdringen. Wenn das
Gesetz bestimmt, daÃ� der Arzt die VergÃ¼tung erhÃ¤lt, welche die Krankenkasse
fÃ¼r Mitglieder im Falle eines Schwangerschaftsabbruchs nach Â§ 24b Abs 1 SGB V
zahlt, so bedeutet das, daÃ� bei Vornahme der Abtreibung durch einen Vertragsarzt
nicht nur die Leistungsbewertungen des EBM-Ã�, sondern auch die sonstigen fÃ¼r
die Honorierung vertragsÃ¤rztlicher Leistungen maÃ�gebenden
Berechnungsgrundlagen Anwendung finden sollen. Die Beklagte hat deshalb ihrer
Berechnung mit Recht keinen fiktiven Bewertungsfaktor von 0,10 DM, sondern den
Punktwert zugrunde gelegt, der im Zeitpunkt der Leistungserbringung fÃ¼r
Versicherte gesetzlicher Krankenkassen tatsÃ¤chlich gezahlt wurde. Von den fÃ¼r
die VergÃ¼tung vertragsÃ¤rztlicher Leistungen geltenden ModalitÃ¤ten ist sie nach
den Feststellungen des LSG nur insoweit abgewichen, als sie statt des von der KÃ�V
im betreffenden Quartal fÃ¼r Leistungen der in Rede stehenden Art bei
Versicherten der beklagten Ortskrankenkasse konkret berechneten
Verteilungspunktwerts einen fÃ¼r die zurÃ¼ckliegende Zeit aus den mittleren
Punktwerten aller im Lande Bremen tÃ¤tigen Krankenkassen gebildeten und von
der zustÃ¤ndigen LandesbehÃ¶rde festgestellten Durchschnittspunktwert zugrunde
gelegt hat. Dieses Verfahren ist mit den bundesrechtlichen Vorgaben vereinbar.

Die Revision lÃ¤Ã�t auÃ�er acht, daÃ� wegen der Besonderheiten des
vertragsÃ¤rztlichen VergÃ¼tungssystems eine exakte Ã�bertragung der in Â§ 85
SGB V genannten Berechnungsgrundlagen auf die nach Â§ 3 Abs 3 Satz 2 SchwHG
zu honorierenden Leistungen nicht mÃ¶glich ist. Bei letzteren kommt es nach dem
Gesetz nicht darauf an, was die KÃ�V, sondern was die Krankenkasse fÃ¼r die
einschlÃ¤gigen Leistungen bezahlt. Damit haben Abweichungen vom
durchschnittlichen Punktwert auÃ�er Betracht zu bleiben, die sich im Bereich der
vertragsÃ¤rztlichen Versorgung aus Besonderheiten der Honorarverteilung ergeben,
etwa daraus, daÃ� die KÃ�V bei der Honorierung der vertragsÃ¤rztlichen Leistungen
von dem Grundsatz der gleichmÃ¤Ã�igen Verteilung der GesamtvergÃ¼tungen
abweicht und zwecks Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Ã¤rztlichen
Versorgung bestimmte Leistungen oder Leistungskomplexe zu Lasten anderer
finanziell fÃ¶rdert. MaÃ�gebend fÃ¼r die VergÃ¼tung der aufgrund sozialer
Indikation vorgenommenen SchwangerschaftsabbrÃ¼che in den FÃ¤llen des Â§ 1
Abs 1 SchwHG ist dagegen der durchschnittliche Auszahlungspunktwert fÃ¼r
Leistungserbringer aller GKV-Leistungen, also der Punktwert, der sich bei
gleichmÃ¤Ã�iger Aufteilung der GesamtvergÃ¼tung auf alle zu vergÃ¼tenden
Leistungen ergibt. Eine weitere zwangslÃ¤ufige Abweichung von dem fÃ¼r
vertragsÃ¤rztliche Leistungen anzusetzenden Verteilungspunktwert resultiert
daraus, daÃ� dieser Wert nicht von der Krankenkasse, sondern von der KÃ�V
ermittelt wird und in der Regel erst lÃ¤ngere Zeit nach AbschluÃ� des Quartals
feststeht, in dem die Leistungen erbracht wurden. Soll die VergÃ¼tung durch die
Krankenkasse zeitnah erfolgen, kann die Regelung in Â§ 3 Abs 3 Satz 2 SchwHG
sachgerecht nur in der Weise umgesetzt werden, daÃ� nicht der aktuelle, sondern
der fÃ¼r zurÃ¼ckliegende AbrechnungszeitrÃ¤ume zuletzt ermittelte Punktwert
zugrunde gelegt wird. Dabei lÃ¤Ã�t das Gesetz auch Raum fÃ¼r eine LÃ¶sung, bei
der aus den Durchschnittspunktwerten aller Krankenkassen eines Bundeslandes ein
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Mittelwert gebildet und dadurch erreicht wird, daÃ� die an den
SchwangerschaftsabbrÃ¼chen beteiligten Ã�rzte und Einrichtungen eine
einheitliche VergÃ¼tung unabhÃ¤ngig von der jeweiligen KassenzugehÃ¶rigkeit der
Patientin erhalten. Das kann freilich, wie der KlÃ¤ger im Ansatz zu Recht geltend
macht, nicht in der Weise geschehen, daÃ� die zustÃ¤ndige LandesbehÃ¶rde als
KostentrÃ¤ger willkÃ¼rlich einen bestimmten Punktwert festsetzt. Ein solcher
Sachverhalt liegt hier indessen nicht vor; denn nach den Feststellungen des
Berufungsgerichts hat der Senator fÃ¼r Arbeit, Jugend und Soziales des Landes
Bremen nicht eigenmÃ¤chtig einen Punktwert bestimmt, sondern lediglich in Form
einer behÃ¶rdlichen Verlautbarung den fÃ¼r die Gesamtheit der
vertragsÃ¤rztlichen Leistungen bei den Krankenkassen des Landes ermittelten und
auf einen vollen Pfennigbetrag aufgerundeten Durchschnittspunktwert als
Berechnungsgrundlage festgestellt.

Die Revision war danach zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Erstellt am: 18.08.2003

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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